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Ausführungsbestimmungen  
Gruppenwettkampf "Jung & Alt" Gewehr 300 m Dok.-Nr. 60.50.02 

Die Vorstand des AGSV erlässt in Ergänzung des Reglements 60.50.01 folgende Ausführungsbestimmungen: 

1.  Grundlagen 

Reglement Gruppenwettkampf "Jung & Alt" Gewehr 300 m (Dok.-Nr. 60.50.01) 

2.  Anmeldung - Genehmigung 

Der Gruppenwettkampf "Jung & Alt" ist bis zum 1. Oktober des Vorjahres mit dem Anmelde-
formular für einen Schiessanlass Gewehr 300 m (Dok.-Nr. 60.51.07) beim Bereichsleiter Freie 
Schiessen anzumelden. 
Der Schiessplan mit den Bestimmungen zum Gruppenwettkampf "Jung & Alt" ist spätestens 
drei Monate vor Beginn des Anlasses zur Genehmigung einzureichen. 
Anmeldung und Schiessplan sind per Mail zu senden an: juerg.weber@agsv.ch. Nur in Aus-
nahmefällen können die Unterlagen per Post gesendet werden an: Jürg Weber, Bachtalen 2, 
5712 Beinwil am See. 

3. Abrechnung  

Die Abrechnung erfolgt bis spätestens drei Wochen nach dem Anlass an den Ressortleiter 
Abrechnungen mit dem entsprechenden Formular (Dok.-Nr. 60.50.06). Der Abrechnung ist eine 
Gruppenrangliste mit Vereinszugehörigkeit sowie Name, Vorname, Jahrgang und Resultat jedes 
Teilnehmenden beizulegen. 
Abrechnung und Rangliste sind per Mail zu senden an: alwyn.youssoufian@agsv.ch. Nur in 
Ausnahmefällen können die Unterlagen per Post gesendet werden an: Alwyn Youssoufian, Holz-
rütistrasse 6c, 5443 Niederrohrdorf. 

4.  Gabensätze – Beteiligung des AGSV 

Rangierte 
Gruppen 

Gabenberech- 
tigte Gruppen 

Minimaler 
Gabensatz 

Minimale Be-
teiligung des
Organisators 

Beteiligung 
des AGSV 

Minimalgabe 
im 1. Rang 

1 1 Fr.  050.- Fr.  050.- - Fr.  050.- 
2 2 Fr.  070.- Fr.  070.- - Fr.  050.- 

3-5 3 Fr.  100.- Fr.  100.- - Fr.  050.- 
6-8 4 Fr.  150.- Fr.  150.- - Fr.  050.- 
9-12 6 Fr.  300.- Fr.  150.- Fr.  150.- Fr.  100.- 
13-16 8 Fr.  400.- Fr.  200.- Fr.  200.- Fr.  100.- 
17-20 10 Fr.  500.- Fr.  250.- Fr.  250.- Fr.  100.- 

über 20 50% Fr.  600.- Fr.  300.- Fr.  300.- Fr.  150.- 
 

5.  Schlussbestimmungen 

Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen ersetzen alle ihnen widersprechenden Dokumente.  
Sie wurden vom Kantonalvorstand am 14. Januar 2014 genehmigt und treten auf den 1. Januar 
2015 in Kraft. 

Aargauer Schiesssportverband AGSV


